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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und Kollegen haben 
am 5. März 1990 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

mit der Nro 5082/J gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"10 Wie beurteilt Ihr Ressort als oberste Wasserrechtsbehörde die 
vorgangsweise von Herrn Landeshauptmann Ratzenböck in der Frage 

der Wassergefährdung durch die Mülldeponie Taufkirchen/Trattnach 

aus rechtlicher Sicht 1 

20 Welche Akten zu dieser Problematik in Taufkirchen existieren in 
Ihrem Ressort ? 

30 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die wasserqualität in 
der Umgebung von Taufkirchen wieder zu verbessern 1" 
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Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1, 2 und 3: 

Nach den Kompetenzbestimmungen des wasserrechtsgesetzes 1959 ist das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft lediglich Berufungs

behördeo Eine Berufung wurde aber nicht erhoben, daher kann dazu 

nicht Stellung genommen werdeno 

Bei der zuständigen wasserrechtsbehörde, dem Landeshauptmann von 

Oberösterreich, existieren mehrere Akteno Wie einem Bericht der 

OberösterreichischenWasserrechtsbehörde zu entnehmen ist, wurde die 

Deponie mit wasserrechtlicher Bewilligung aus dem Jahr 1982 be

triebeno Dieses Wass@rrecht ist laut Bescheid des Landeshauptmannes 
von Oberösterreich aus 1984 erloschen Q es wurde aber mit demselben 

Bescheid eine wasserrechtliche Bewilligung für die Erweiterung der 

Deponie erteilto Hinsichtlich der alten Deponiefläche wurden letzt

malige Vorkehrungen aufgetragen und durchgeführt, sowie bestehende 

Unzulänglichkeiten beseitigto 

Seit Ende 1984 wird ein ständiges Untersuchungsprogramm durchge

führt, wobei im Herbst 1989 in manchen untersuchten Brunnen 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW's) festgestellt wurdeno Die 

Untersuchungen sind noch nicht abgeschlosseno 

Der Bundesminister: 
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